
 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

Unter Beachtung der oben genannten 

Vorgehensweise haben Lehrkräfte nicht mit 

rechtlichen Konsequenzen für ihre geleistete 

Hilfe bei der Zeckenentfernung zu rechnen, 

auch nicht, wenn durch fehlerhafte Entfernung 

ein Schaden verursacht wurde. 

  Quelle: DGUV Stand 30.08.2018 

 

 

Zeckenentfernung - empfohlene Vorgehensweise 

Empfehlung: Zecke möglichst schnell entfernen (lassen) 

 

 

                                                                                                                                                                    

Liegt eine Einverständniserklärung der 

Erziehungsberechtigten vor? 

Zecke mit der Zeckenkarte 

oder Zeckenhacken 

fachgerecht entfernen 

Erziehungsberechtigte 

unverzüglich informieren 

und auffordern die Zecke 

umgehend selbst zu 

entfernen oder durch Dritte 

entfernen lassen.  

Sind die Eltern nicht 

erreichbar, so handeln wie in 

der Vereinbarung (siehe 

Akte) festgelegt. 

„Ja, aber… 

ich traue mir die 

Zeckenentfernung  nicht zu.“  

(z.B. Zecke im Intimbereich, 

schwer zugängliche Stelle…) 

 Erziehungsberechtigte 

informieren und weiteres 

Vorgehen abstimmen 

 Wenn Erziehungs-

berechtigte nicht 

erreichbar, im eigenen 

Ermessen vorgehen (z. B. 

Vorstellung beim Arzt) 

Einstichstelle markieren  

(z. B. umkreisen) 

Zecke aufkleben (mit Tesa) 

und dem Kind mitgeben 

Zeckenstich und Entfernung 

im Verbandbuch notieren 

Erziehungsberechtigte 

informieren 

Zeckenstich im Verbandbuch 

notieren 

ja nein 

Zeckenstich im Verbandbuch 

notieren 

 


